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272/J A n f TI a..fL2. 

der Abgeordneten K a n d u t s c h, Dr. G red 1 e r und Genossen 

an den ;Sundesmi'nister für soziale Verwal tung, 

betreffend die Heranziehung der Angestelltenrentner zur Beitragsleistung 

in der Pens ionsvers icherung s elbs tändi,5 Erwerbstätiger ~ 

-.-.-c-t't-
Angestelltenrentner, welche einen unter die Bestimmungen des Gewerblichen 

Selbständigen-Pensionsversichel--ungsgesetzes (GSPVG,,) fallenden Beruf ausüben, 

sind nach dem genannten Gesetze pflichtversichert-. :eie Be'troffenen, vielfach 

durch Unzulänglichkei t ihrer Rente gezwungen, einem zusätz'lichen Verdienst 

nachzugehen, fühlen sich durch diese' Zwangsmaßnahinen schwer bene.chteiligt, 

da den verhältnismäßig hohen Beitragsleistungen für die Selbständigon­

Pensionsversicherung so gut wie keine Gegenleistung gegenübersteht. Bei dem 

vorgeschrittenen Alter der Betroffenen besteht praktisch keine Möglichlceit, 

in den Genuß eines Pensionsbezuges nach dem erwähnten Gesetze zu gelangen~ 

Zudem wird die besagte Zwangsmaßnahme insofern als besondere Härte 

~mpfunden, als Personen, die auf Grund eines öffentlich-rechtlichen oder 

eines definitiven DiGnstverhäl tnisses zu einer ö ffentlich·-rechtli.. ehen Körper­

schaft einen Ruhegenuß beziehen, von der Pflichtversicherung nach dem GSPVG. 

ausgGnommen Lind. Die Tatsache, da"ß den Angestell-i:;enrentnern eine solche Aus­

nahme versagt ist, steht übrigens mit dem Leitsatz des .ASVG~, das Leistungs­

system in den Al ters-, Iuvalidi täts- und Rint 3rbli ebenenversichertmgen im 

Sinne des Pensionsrechtes des Bundes auszubauen, nicht im Einklang. 

Wenn man für die Heranziehung zu Beitragsleistungen in der Kranken- und 

,Unfallversicheru.ng auf ein erhöhtes Gefahronmoment, das sich durch eine zu­

sätzliche Berufstätigkeit ergibt, zu verweisen vermag, entbehrt die Heran,­

ziehung zur Beitragsleistung in der PensionsversichGrung jedweder rechtlichen 

und moralischen Grundlage. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes­

minister für soziale Verwaltung die 

.A n fra g e~ 

Ist der Herr Bundesminister bereit, eine Ergänzung des GS~VGo de.hin zu 

veranlassen, daß auch die Angestelltenrentner im Falle der Ausübung einer 

s elbständigel'l Berufstätigkeitvon der V crs icher'.lD.gs-pflicht nach dem gE::nannten 

Gesotze ausgenommen werden? 
-t:',-.-,,-,-.-
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